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BESCHLUSS 2014/512/GASP DES RATES 

vom 31. Juli 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, 
die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

▼M20 

Artikel 1 

(1) Es ist verboten, Schuldverschreibungen, Kapitalbeteiligungen 
oder vergleichbare Finanzinstrumente mit einer Laufzeit von mehr als 
90 Tagen, die nach dem 1. August 2014 und bis zum 12. September 
2014 begeben wurden, oder mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, 
die nach dem 12. September 2014 und bis zum 12. April 2022 begeben 
wurden, oder übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 
nach dem 12. April 2022 begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu 
kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleistungen oder Hilfsdienste bei 
der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn 
diese begeben wurden von 

a) größeren Kreditinstituten oder Entwicklungsfinanzierungsinstituten, 
die in Russland niedergelassen sind und sich mit Wirkung vom 
1. August 2014 zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder unter 
öffentlicher Kontrolle befinden, wie in Anhang I aufgeführt, 

b) jeglicher juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au­
ßerhalb der Union niedergelassen ist und die sich zu über 50 % in 
der Inhaberschaft einer in Anhang I aufgeführten Organisation be­
findet, oder 

c) jeglicher juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im 
Namen oder auf Anweisung einer Organisation handelt, die unter die 
in Buchstabe b dieses Absatzes genannte Kategorie fällt oder in 
Anhang I aufgeführt ist. 

(2) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstru­
mente, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, unmittelbar oder 
mittelbar zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfs­
dienste bei der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu han­
deln, wenn sie begeben wurden von 

a) einem in Russland niedergelassenen größeren Kreditinstitut oder ei­
nem anderen in Russland niedergelassenen Institut, das sich zum 
26. Februar 2022 zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder 
unter öffentlicher Kontrolle befindet, oder jedem anderen in Russ­
land niedergelassenen Kreditinstitut, das bei der Unterstützung der 
Tätigkeiten Russlands, seiner Regierung oder seiner Zentralbank, wie 
in Anhang V aufgeführt, eine wesentliche Rolle spielt, oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außer­
halb der Union niedergelassen ist und die sich zu über 50 % in der 
Inhaberschaft einer in Anhang V aufgeführten Organisation befindet, 
oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na­
men oder auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a oder b 
aufgeführten Organisationen handelt. 

(3) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstru­
mente mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem 12. Sep­
tember 2014 und bis zum 12. April 2022 begeben wurden, oder über­
tragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nach dem 12. April 
2022 begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, zu ver­
kaufen, Wertpapierdienstleistungen oder Hilfsdienste bei der Begebung 
zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn diese Wert­
papiere und Geldmarktinstrumente begeben wurden von 

▼B
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a) einer in Russland niedergelassenen in Anhang II aufgeführten juris­
tischen Person, Organisationen oder Einrichtung, die vorwiegend und 
im größeren Umfang in der Entwicklung, der Produktion, dem Ver­
kauf oder der Ausfuhr von militärischer Ausrüstung oder militäri­
schen Diensten tätig sind, mit Ausnahme von juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen, die in den Sektoren Raumfahrt 
und Kernenergie tätig sind, 

b) einer in Russland niedergelassenen in Anhang III aufgeführten ju­
ristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter öf­
fentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befindet, über geschätzte Gesamtvermögenswerte von über 1 Billion 
RUB verfügt und deren geschätzte Einnahmen zu mindestens 50 % 
aus dem Verkauf oder der Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeug­
nissen stammen, 

c) einer außerhalb der Union niedergelassenen juristischen Person, Or­
ganisation oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar 
oder mittelbar von einer der unter den Buchstaben a oder b auf­
geführten Organisationen gehalten werden, oder 

d) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na­
men oder auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a, b oder c 
aufgeführten Organisationen handelt. 

(4) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstru­
mente, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, unmittelbar oder 
mittelbar zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfs­
dienste bei der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu han­
deln, wenn sie begeben wurden von 

a) einer in Russland niedergelassenen in Anhang VI aufgeführten ju­
ristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter öf­
fentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befindet, wenn dabei Russland und seine Regierung oder Zentral­
bank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine 
Regierung oder Zentralbank andere wesentliche wirtschaftliche Be­
ziehungen unterhält, oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außer­
halb der Union niedergelassen ist und die sich zu über 50 % in der 
Inhaberschaft einer in Anhang VI aufgeführten Organisation befin­
det, oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na­
men oder auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a oder b 
aufgeführten Organisationen handelt. 

(5) Es ist ab dem 12. April 2022 verboten, an in der Union regis­
trierten oder anerkannten Handelsplätzen übertragbare Wertpapiere von 
in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, die sich zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft be­
finden, zu notieren und Dienstleistungen dafür zu erbringen. 

(6) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu 
treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die Folgendes vor­
sehen: 

i) die Neuvergabe von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von 
mehr als 30 Tagen an die in den Absätzen 1 oder 3 genannten 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach dem 
12. September 2014 bis zum 26. Februar 2022 oder 

ii) jegliche Neuvergabe von Darlehen oder Krediten an die in den Ab­
sätzen 1, 2, 3 oder 4 genannten juristischen Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen nach dem 26. Februar 2022. 

Das Verbot gilt nicht für 

▼M20
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a) Darlehen oder Kredite, die nachweislich ein spezifisches Ziel der 
Finanzierung nicht verbotener Einfuhren und Ausfuhren von Gütern 
und nichtfinanziellen Dienstleistungen zwischen der Union und ei­
nem Drittstaat verfolgen, einschließlich der Finanzierung von Aus­
gaben für Güter und Dienstleistungen aus einem anderen Drittstaat, 
die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder Einfuhrverträge erforderlich 
sind, oder 

b) Darlehen, die nachweislich ein spezifisches Ziel der Bereitstellung 
finanzieller Soforthilfe verfolgen, um Solvabilitäts- und Liquiditäts­
anforderungen für in der Union niedergelassene juristische Personen, 
deren Eigentumsrechte zu mehr als 50 % bei einer in Anhang I 
genannten Organisation liegen, zu erfüllen. 

(7) Das Verbot gemäß Absatz 6 gilt nicht für die Inanspruchnahme 
oder Auszahlung von Beträgen im Rahmen eines vor dem 26. Februar 
2022 geschlossenen Vertrags, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung 

i) wurden vor dem 26. Februar 2022 vereinbart und 

ii) wurden zu oder nach diesem Zeitpunkt nicht geändert; und 

b) vor dem 26. Februar 2022 wurde ein vertragliches Fälligkeitsdatum 
für die vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten 
Gelder sowie für die Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Ver­
pflichtungen nach dem Vertrag festgesetzt und 

c) mit dem Vertrag wurde zum Zeitpunkt seines Abschlusses nicht 
gegen die Verbote dieses Beschlusses verstoßen. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buch­
stabe a umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede In­
anspruchnahme oder Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder die 
Berechnungsmethode für den Zinssatz und den Höchstbetrag. 

▼M19 

Artikel 1a 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Kauf oder Verkauf von, die 
unmittelbare oder mittelbare Erbringung von Investitionsdiensten für 
oder Unterstützung bei der Begebung von oder der sonstige Handel 
mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nach dem 9. März 
2022 begeben werden, von 

a) Russland und seiner Regierung; 

b) der russischen Zentralbank; oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na­
men oder auf Anweisung der unter Buchstabe b genannten Organi­
sation handelt, 

sind verboten. 

(2) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu 
treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die eine Neuvergabe 
von Darlehen oder Krediten an die in Absatz 1 genannten juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach dem 23. Februar 
2022 vorsehen. Dieses Verbot gilt nicht für Darlehen oder Kredite, 
die nachweislich ein spezifisches Ziel der Finanzierung nicht verbotener 
Einfuhren und Ausfuhren von Gütern und nichtfinanziellen Dienstleis­
tungen zwischen der Union und einem Drittstaat bestimmt sind, ein­
schließlich der Finanzierung von Ausgaben für Güter und Dienstleis­
tungen aus einem anderen Drittstaat, die zur Erfüllung der Ausfuhr- 
oder Einfuhrverträge erforderlich sind. 

(3) Das Verbot gemäß Absatz 2 gilt nicht für die Inanspruchnahme 
oder Auszahlung von Beträgen im Rahmen eines vor dem 23. Februar 
2022 geschlossenen Vertrags, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

▼M20
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a) alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung 

i) wurden vor dem 23. Februar 2022 vereinbart; und 

ii) wurden zu oder nach diesem Zeitpunkt nicht geändert; und 

b) vor dem 23. Februar 2022 wurde ein vertragliches Fälligkeitsdatum 
für die vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten 
Gelder sowie für die Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Ver­
pflichtungen nach dem Vertrag festgesetzt. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buch­
stabe a umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede In­
anspruchnahme oder Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder die 
Berechnungsmethode für den Zinssatz und den Höchstbetrag. 

▼M24 
(4) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Re­
serven sowie von Vermögenswerten der russischen Zentralbank ein­
schließlich Transaktionen mit juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung der russischen 
Zentralbank handeln, wie der russische National Wealth Fund, sind 
verboten. 

▼M21 
(5) Abweichend von Absatz 4 können die zuständigen Behörden eine 
Transaktion genehmigen, sofern diese zur Gewährleistung der Finanz­
stabilität der Union insgesamt oder des betroffenen Mitgliedstaats unbe­
dingt erforderlich ist. 

(6) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet unverzüglich die ande­
ren Mitgliedstaaten und die Kommission von seiner Absicht, eine Ge­
nehmigung nach Absatz 5 zu erteilen. 

▼M25 

Artikel 1aa 

(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Geschäfte zu tätigen 
mit 

a) einer in Russland niedergelassenen in Anhang X aufgeführten juris­
tischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter öffent­
licher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befindet oder bei der Russland, seine Regierung oder die russische 
Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland, 
seine Regierung oder die russische Zentralbank andere wesentliche 
wirtschaftliche Beziehungen unterhält, 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außer­
halb der Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % 
unmittelbar oder mittelbar von einer der in Anhang X aufgeführten 
Organisationen gehalten werden, oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na­
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b auf­
geführten Organisationen handelt. 

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für die Erfüllung – bis zum 
15. Mai 2022 – von Verträgen, die vor dem 16. März 2022 geschlossen 
wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen 
Verträgen. 

(3) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für: 

▼M19
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a) Transkationen, die unbedingt erforderlich sind für den Kauf, die 
Einfuhr oder die Beförderung von fossilen Brennstoffen, insbeson­
dere Kohle, Erdöl und Erdgas sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, 
Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die 
Union, 

b) Transaktionen in Zusammenhang mit Energieprojekten außerhalb 
Russlands, in denen eine in Anhang X aufgeführte juristische Person, 
Organisation oder Einrichtung Minderheitsgesellschafter ist. 

▼M20 

Artikel 1b 

(1) Es ist verboten, Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder 
in Russland ansässigen natürlichen Personen oder von in Russland nie­
dergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
entgegenzunehmen, wenn der Gesamtwert der Einlagen der natürlichen 
oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung pro Kreditinsti­
tut 100 000 EUR übersteigt. 

▼M24 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, ei­
nes dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der 
Schweiz und nicht für natürliche Personen mit einer befristeten oder 
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat, einem 
dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Land oder der 
Schweiz. 

▼M20 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Einlagen, die für den nicht verbotenen 
grenzüberschreitenden Handel mit Gütern und Dienstleistungen zwi­
schen der Union und Russland erforderlich sind. 

(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 
Entgegennahme einer solchen Einlage unter ihnen angemessen erschei­
nenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass 
die Entgegennahme einer solchen Einlage 

a) zur Deckung der Grundbedürfnisse der in Absatz 1 genannten natür­
lichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, unter anderem 
für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, 
Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versiche­
rungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, 
erforderlich ist, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Rück­
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
juristischer Dienstleistungen dient, 

c) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich ist, voraus­
gesetzt, dass die betreffende zuständige Behörde den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindes­
tens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus 
welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine spezifische Ge­
nehmigung erteilt werden sollte, oder 

d) für amtliche Tätigkeiten der diplomatischen Mission, konsularischen 
Vertretung oder internationalen Organisation erforderlich ist. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission über jede nach diesem Absatz erteilte Genehmi­
gung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

▼M25
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(5) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 
Entgegennahme einer solchen Einlage unter ihnen angemessen erschei­
nenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass 
die Entgegennahme einer solchen Einlage 

a) für humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung 
von Hilfsleistungen einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nah­
rungsmittel, humanitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder 
für Evakuierungen erforderlich ist oder 

b) für zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der De­
mokratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Russ­
land erforderlich ist. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission über jede nach diesem Absatz erteilte Genehmi­
gung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1c 

(1) Zentralverwahrern der Union ist es verboten, Dienstleistungen im 
Sinne des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) für übertragbare Wertpapiere zu 
erbringen, die nach dem 12. April 2022 an russische Staatsangehörige 
oder in Russland ansässige natürliche Personen oder an in Russland 
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
ausgegeben wurden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für natürliche Personen, die Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats sind oder über einen befristeten oder unbefristeten 
Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

Artikel 1d 

(1) Es ist verboten, auf Euro lautende übertragbare Wertpapiere, die 
nach dem 12. April 2022 begeben wurden, oder mit einem Engagement 
hinsichtlich solcher Wertpapiere verbundene Anteile an Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren an russische Staatsangehörige 
oder in Russland ansässige natürliche Personen oder an in Russland 
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
zu verkaufen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und 
für natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten 
Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

▼M22 

Artikel 1e 

Es ist ab dem 12. März 2022 verboten, spezialisierte Nachrichtenüber­
mittlungsdienste für den Zahlungsverkehr, die für den Austausch von 
Finanzdaten verwendet werden, für die in Anhang VIII aufgeführten 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder für in 
Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen, deren Eigentumsrechte zu mehr als 50 % unmittelbar oder 
mittelbar bei einer in Anhang VIII aufgeführten Organisation liegen, zu 
erbringen. 

▼M20 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrech­
nungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung 
(EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1).
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Artikel 1f 

(1) Es ist verboten, auf Euro lautende Banknoten an Russland oder 
an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun­
gen in Russland — einschließlich der Regierung und der Zentralbank 
Russlands — oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu lie­
fern, zu verbringen oder auszuführen. 

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf, die Lie­
ferung, das Verbringen oder die Ausfuhr von auf Euro lautende Bank­
noten, sofern dieser Verkauf, diese Lieferung, dieses Verbringen oder 
diese Ausfuhr erforderlich ist für: 

a) den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen, die nach Russland 
reisen oder von deren mitreisenden unmittelbaren Familienangehöri­
gen oder 

b) amtliche Tätigkeiten diplomatischer Missionen, konsularischer Ver­
tretungen oder internationaler Organisationen in Russland, die nach 
dem Völkerrecht Immunität genießen. 

▼M25 

Artikel 1g 

(1) Ab dem 15. April 2022 ist es verboten, russischen Staatsangehö­
rigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder in Russ­
land niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen Ratingdienste zu erbringen. 

(2) Ab dem 15. April 2022 ist es verboten, russischen Staatsangehö­
rigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder in Russ­
land niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen Zugang zu Abonnementdiensten im Zusammenhang mit Ra­
tingtätigkeiten zu gewähren. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Staatsangehörige eines Mit­
gliedstaats oder für natürliche Personen, die über einen befristeten oder 
unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

▼B 

Artikel 2 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Verkauf, die unmittelbare oder 
mittelbare Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr von Rüstungsgütern 
und zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechenden Ersatzteilen nach Russland durch Staatsangehörige der 
Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aus oder 
durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge, wird untersagt, un­
abhängig davon, ob diese Güter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten haben oder nicht. 

(2) Es wird untersagt, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu­
sammenhang mit militärischen Aktivitäten und der Bereitstellung, 
Herstellung, Instandhaltung und Nutzung von Rüstungsgütern und 
zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechenden Ersatzteilen unmittelbar oder mittelbar für eine na­
türliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militärischen 
Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkredit­
versicherungen oder -garantien, ebenso wie Versicherungen und 

▼M22
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Rückversicherungen, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbrin­
gung oder die Ausfuhr von Rüstungsgütern und zugehörigen, für 
damit zusammenhängende technische Hilfe, Vermittlungsdienste 
oder sonstige Dienste unmittelbar oder mittelbar für Personen, Orga­
nisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in 
Russland, zu gewähren. 

(3) Die Einfuhr, der Kauf oder die Beförderung von Rüstungsgütern 
und zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechenden Ersatzteilen aus Russland durch Staatsangehörige der 
Mitgliedstaaten oder durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge 
werden untersagt. 

▼M2 
(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 gelten unbeschadet 
der Erfüllung von Verträgen, die vor dem 1. August 2014 geschlossen 
wurden, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung dieser 
Verträge erforderlich sind, und unbeschadet der Bereitstellung von Er­
satzteilen und der Erbringung von Diensten, die für die Wartung und 
Sicherung vorhandener Kapazitäten innerhalb der Union erforderlich 
sind. 

▼M4 
(5) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 3 gelten nicht für 

a) den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr und 
die Einfuhr, den Kauf oder die Beförderung von Hydrazin (CAS- 
Nr. 302-01-2) mit einer Konzentration von 70 Prozent oder mehr, 

b) die Einfuhr, den Kauf oder die Beförderung von unsymmetrischem 
Dimethylhydrazin (CAS-Nr. 57-14-7), 

c) den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr und 
die Einfuhr, den Kauf oder die Beförderung von Monomethylhydra­
zin (CAS-Nr. 60-34-4), 

zur Verwendung für Trägersysteme, die von europäischen Startorgani­
sationen betrieben werden, zur Verwendung für Starts im Rahmen von 
europäischen Raumfahrtprogrammen oder zur Betankung von Satelliten 
durch europäische Satellitenhersteller. 

Die Ausfuhrmenge von Hydrazin wird gemäß dem Start bzw. den Starts 
oder gemäß dem Satellit, für den bzw. für die sie bestimmt ist, berech­
net und darf eine Gesamtmenge von 800 kg für jeden einzelnen Start 
oder Satellit nicht überschreiten. Die Ausfuhrmenge von Monomethyl­
hydrazin wird gemäß dem Start bzw. den Starts oder gemäß dem Sa­
tellit, für den bzw. für die sie bestimmt ist, berechnet. 

▼M9 
(5a) Unter folgenden Bedingungen gelten die Verbote gemäß den 
Absätzen 1 und 3 nicht für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
oder die Ausfuhr und die Einfuhr, den Kauf oder die Beförderung von 
Hydrazin (CAS-Nr. 302-01-2), mit einer Konzentration von 70 Prozent 
oder mehr, für die Erprobung und den Flugbetrieb des ExoMars-Ab­
stiegsmoduls und für den Flugbetrieb des ExoMars-Trägermoduls im 
Rahmen der ExoMars-Mission 2020: 

a) Die Gesamtmenge an Hydrazin, das zur Erprobung und für den 
Flugbetrieb des ExoMars-Abstiegsmoduls im Rahmen der Exo­
Mars-Mission 2020 bestimmt ist, die anhand der Erfordernisse jeder 
Phase dieser Mission berechnet wird, darf für die gesamte Dauer der 
Mission 5 000 kg nicht überschreiten. 

b) Die Gesamtmenge an Hydrazin, das für den Flugbetrieb des Exo­
Mars-Trägermoduls im Rahmen der ExoMars-Mission 2020 be­
stimmt ist, darf 300 kg nicht überschreiten. 

▼B
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(6) Die Verbote gemäß Absatz 2 gelten nicht für die Bereitstellung 
von technischer Hilfe, Vermittlungsdiensten oder sonstigen Diensten 
und für die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen im Zu­
sammenhang mit den in den Absätzen 5 und 5a genannten Tätigkeiten. 

(7) Die in den Absätzen 5, 5a und 6 genannten Tätigkeiten erfordern 
die vorherige Genehmigung durch die zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten. Die Mitgliedstaaten unterrichten den Rat in allen Fällen, in 
denen sie eine Genehmigung erteilen. Die Informationen umfassen de­
taillierte Angaben zu den verbrachten Mengen sowie der Endverwen­
dung. 

▼M20 

Artikel 3 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Verkauf, die unmittelbare oder 
mittelbare Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr aller Güter und Tech­
nologien mit doppeltem Verwendungszweck, die in Anhang I der Ver­
ordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
aufgeführt sind, an eine natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung in Russland oder zur Verwendung in Russland durch 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet von Mit­
gliedstaaten aus oder durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge, 
werden verboten, unabhängig davon, ob diese Güter oder Technologien 
ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht. 

(2) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu­
sammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder 
mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser 
Güter oder Technologien unmittelbar oder mittelbar für natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder 
für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder an­
dere Dienste unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 
Verwendung in Russland zu gewähren. 

(3) Unbeschadet der Genehmigungspflichten nach Verordnung (EU) 
2021/821 gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern 
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck oder für die Be­
reitstellung von damit verbundener technischer Hilfe und Finanzhilfe für 
nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn die 
Güter und Technologien bestimmt sind für 

a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Ab­
wendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für 
die Bewältigung von Naturkatastrophen, 

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, 

c) die vorübergehende Ausfuhr von Gegenständen zur Verwendung 
durch Nachrichtenmedien, 

d) Softwareaktualisierungen, 

e) die Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte, 

▼M9 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, 
der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr und der Ver­
bringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Neufassung) 
(ABl. L 206 vom 11.6.2021, S. 1)
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f) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicher­
heit für natürliche Personen und Organisationen in Russland mit 
Ausnahme der Regierung Russlands und der Unternehmen, die un­
mittelbar oder mittelbar von dieser Regierung kontrolliert werden, 
oder 

g) die persönliche Verwendung durch nach Russland reisende natürli­
che Personen oder ihre mit ihnen reisenden unmittelbaren Familien­
angehörigen, beschränkt auf persönliche Gegenstände, Haushalts­
gegenstände, Fahrzeuge oder Arbeitsmittel, die sich im Eigentum 
der betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt 
sind. 

Außer in den in Buchstaben f und g genannten Fällen erklärt der Aus­
führer in der Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen der einschlä­
gigen Ausnahmeregelung dieses Absatzes ausgeführt werden, und unter­
richtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Ausführer 
ansässig oder niedergelassen ist, innerhalb von 30 Tagen nach der ersten 
Ausfuhr über die erstmalige Anwendung der betreffenden Ausnahme­
regelung. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unbeschadet der 
Genehmigungspflichten nach der Verordnung (EU) 2021/821 können 
die zuständigen Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Ver­
wendungszweck oder die Bereitstellung von damit verbundener tech­
nischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für 
nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, 
dass diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene tech­
nische Hilfe oder Finanzhilfe 

a) für die Zusammenarbeit zwischen der Union, den Regierungen der 
Mitgliedstaaten und der Regierung Russlands in rein zivilen Ange­
legenheiten bestimmt sind, 

b) für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogram­
men bestimmt sind, 

c) für den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von 
Brennelementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten so­
wie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich 
der Forschung und Entwicklung, bestimmt sind, 

d) für die maritime Sicherheit bestimmt sind, 

e) für zivile Telekommunikationsnetze, einschließlich der Bereitstellung 
von Internetdiensten, bestimmt sind, 

f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen bestimmt sind, 
die sich in der Inhaberschaft oder unter der alleinigen oder gemein­
samen Kontrolle einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder 
eines Partnerlandes gegründeten oder eingetragenen juristischen Per­
son, Organisation oder Einrichtung befinden, 

g) für die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten 
und der Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und 
Missionen, bestimmt sind. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unbeschadet der 
Genehmigungspflichten nach Verordnung (EU) 2021/821 können die 
zuständigen Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Ver­
wendungszweck oder die Bereitstellung von damit verbundener tech­
nischer Hilfe und Finanzhilfen für nichtmilitärische Zwecke und für 

▼M20
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nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, 
dass diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene tech­
nische Hilfe oder Finanzhilfe im Rahmen von vor dem 26. Februar 
2022 geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung erforderli­
chen akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, sofern die Geneh­
migung vor dem 1. Mai 2022 beantragt wird. 

(6) Alle Genehmigungen nach diesem Artikel werden von den zu­
ständigen Behörden gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Ver­
ordnung (EU) 2021/821 erteilt, die entsprechend gelten. Die Genehmi­
gung ist in der gesamten Union gültig. 

▼M25 
(7) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß 
den Absätzen 4 und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Geneh­
migung, wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, dass 

i) der Endnutzer ein militärischer Endnutzer oder eine natürliche oder 
juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV 
sein könnte oder dass die Güter eine militärische Endverwendung 
haben könnten, 

ii) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für die Luft­
fahrt oder die Raumfahrtindustrie bestimmt ist oder 

iii) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der 
Güter und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für den Ener­
giesektor bestimmt ist, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr oder die damit verbundene tech­
nische Hilfe oder Finanzhilfe ist nach den Ausnahmen in Artikel 4 
Absätze 3 bis 6 erlaubt. 

▼M20 
(8) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können eine von 
ihnen gemäß den Absätzen 4 und 5 erteilte Genehmigung für ungültig 
erklären, aussetzen, abändern, zurücknehmen oder widerrufen, wenn sie 
der Auffassung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, 
die Abänderung, die Rücknahme oder der Widerruf für die wirksame 
Durchführung dieses Beschlusses erforderlich ist. 

(9) Die in dem vorliegenden Artikel und in Artikel 3a Absatz 4 
Buchstaben f und g genannten Partnerländer, die im wesentlichen 
gleichwertige Ausfuhrkontroll-maßnahmen anwenden, sind in Anhang 
VII enthalten. 

Artikel 3a 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung 
in der Union, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russ­
lands oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors 
beitragen könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristi­
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 
Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder 
auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu­
sammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder 
mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser 
Güter oder Technologien unmittelbar oder mittelbar für natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu erbringen; 

▼M20
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b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder 
für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder an­
dere Dienste unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 
Verwendung in Russland zu gewähren. 

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern 
und Technologien nach Absatz 1 oder die damit verbundene Bereit­
stellung von technischer Hilfe und Finanzhilfen für nichtmilitärische 
Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn die Güter und Tech­
nologien bestimmt sind für 

a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Ab­
wendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für 
die Bewältigung von Naturkatastrophen, 

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, 

c) die vorübergehende Ausfuhr von Gegenständen zur Verwendung 
durch Nachrichtenmedien, 

d) Softwareaktualisierungen, 

e) die Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte, 

f) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicher­
heit für natürliche und juristische Personen, Organisationen und Ein­
richtungen in Russland mit Ausnahme der Regierung Russlands und 
der Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von dieser Regie­
rung kontrolliert werden, oder 

g) die persönliche Verwendung durch nach Russland reisende natürli­
che Personen oder ihre mit ihnen reisenden unmittelbaren Familien­
angehörigen, beschränkt auf persönliche Gegenstände, Haushalts­
gegenstände, Fahrzeuge oder Arbeitsmittel, die sich im Eigentum 
der betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt 
sind. 

Außer in den in Buchstaben f und g genannten Fällen erklärt der Aus­
führer in der Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen der einschlä­
gigen Ausnahmeregelung dieses Absatzes ausgeführt werden, und unter­
richtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Ausführer 
ansässig oder niedergelassen ist, innerhalb von 30 Tagen nach der ersten 
Ausfuhr über die erstmalige Anwendung der betreffenden Ausnahme­
regelung. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Aus­
fuhr von Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder die damit ver­
bundene Bereitstellung von technischer Hilfe und Finanzhilfen für nicht­
militärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, 
nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien 
oder die damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe 

a) für die Zusammenarbeit zwischen der Union, den Regierungen der 
Mitgliedstaaten und der Regierung Russlands in rein zivilen Ange­
legenheiten bestimmt sind, 

b) für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogram­
men bestimmt sind, 

c) für den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von 
Brennelementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten so­
wie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich 
der Forschung und Entwicklung, bestimmt sind, 

▼M20
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d) für die maritime Sicherheit bestimmt sind, 

e) für zivile Telekommunikationsnetze, einschließlich der Bereitstellung 
von Internetdienst, bestimmt sind, 

f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen bestimmt sind, 
die sich in der Inhaberschaft oder unter der alleinigen oder gemein­
samen Kontrolle einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder 
eines Partnerlandes gegründeten oder eingetragenen juristischen Per­
son, Organisation oder Einrichtung befinden, oder 

g) für die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten 
und der Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und 
Missionen, bestimmt sind. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Aus­
fuhr von Gütern und Technologien gemäß Absatz 1 oder die Bereit­
stellung von damit verbundener technischer Hilfe und Finanzhilfen für 
nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmi­
gen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien 
oder die damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe im Rah­
men von vor dem 26. Februar 2022 geschlossenen Verträgen oder von 
für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen bereitzustel­
len sind, sofern die Genehmigung vor dem 1. Mai 2022 beantragt wird. 

(6) Alle Genehmigungen nach diesem Artikel werden von den zu­
ständigen Behörden gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Ver­
ordnung (EU) 2021/821 erteilt, die entsprechend gelten. Die Genehmi­
gung ist in der gesamten Union gültig. 

▼M25 
(7) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß 
den Absätzen 4 und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Geneh­
migung, wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, dass 

i) der Endnutzer ein militärischer Endnutzer oder eine natürliche oder 
juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV 
sein könnte oder dass die Güter eine militärische Endverwendung 
haben könnten, 

ii) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für die Luft­
fahrt oder die Raumfahrtindustrie bestimmt ist oder 

iii) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der 
Güter und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für den Ener­
giesektor bestimmt ist, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr oder die damit verbundene tech­
nische Hilfe oder Finanzhilfe ist nach den Ausnahmen in Artikel 4 
Absätze 3 bis 6 erlaubt. 

▼M20 
(8) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können eine von 
ihnen gemäß den Absätzen 4 und 5 erteilte Genehmigung für ungültig 
erklären, aussetzen, abändern, zurücknehmen oder widerrufen, wenn sie 
der Auffassung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, 
die Abänderung, die Rücknahme oder der Widerruf für die wirksame 
Durchführung dieses Beschlusses erforderlich ist. 

(9) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der 
relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden. 

▼M20
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Artikel 3b 

▼M25 
(1) In Bezug auf die in Anhang IV aufgeführten natürlichen oder 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen die zu­
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten abweichend von den Artikeln 3 
und 3a dieses Beschlusses und unbeschadet der Genehmigungspflichten 
nach der Verordnung (EU) 2021/821 den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit dop­
peltem Verwendungszweck sowie von in Artikel 3a dieses Beschlusses 
aufgeführten Gütern und Technologien oder die Bereitstellung von da­
mit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe nur genehmigen, 
nachdem sie festgestellt haben, dass 

a) diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische 
Hilfe oder Finanzhilfe zur dringenden Abwendung oder Eindäm­
mung eines Ereignisses erforderlich sind, das voraussichtlich schwer­
wiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder 

b) diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische 
Hilfe oder Finanzhilfe im Rahmen von vor dem 26. Februar 2022 
geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung erforderlichen 
akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, sofern die Genehmi­
gung vor dem 1. Mai 2022 beantragt wird. 

▼M20 
(2) Alle Genehmigungen nach diesem Artikel werden von den zu­
ständigen Behörden gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Ver­
ordnung (EU) 2021/821 erteilt, die entsprechend gelten. Die Genehmi­
gung ist in der gesamten Union gültig. 

(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können eine von 
ihnen gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung für ungültig erklären, aus­
setzen, abändern, zurücknehmen oder widerrufen, wenn sie der Auffas­
sung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die Abände­
rung, die Rücknahme oder der Widerruf für die wirksame Durchführung 
dieses Beschlusses erforderlich ist. 

▼M25 

Artikel 4 

(1) Es ist verboten, bestimmte Güter und Technologien, die für be­
stimmte Kategorien von Explorations- und Fördervorhaben geeignet 
sind, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung in der Union haben 
oder nicht, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland, einschließlich 
seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, 
oder zur Verwendung in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen 
Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, zu verkaufen, zu liefern, zu 
verbringen oder auszuführen. 

Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der rele­
vanten Güter, die von diesem Absatz erfasst werden. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter oder Technologien bereitzustellen, 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit 

▼M20
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Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lie­
ferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech­
nologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder andere Dienste bereitzustellen. 

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern 
oder Technologien, oder für die Bereitstellung von technischer Hilfe 
oder Finanzhilfe, die erforderlich sind für 

a) die Beförderung von fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle, 
Erdöl und Erdgas, aus oder durch Russland in die Union, oder 

b) die dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das 
voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt ha­
ben wird. 

(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die 
Erfüllung – bis zum 17. September 2022 – einer Verpflichtung aus 
einem Vertrag, der vor dem 16. März 2022 geschlossen wurde, oder 
aus akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung eines solchen Ver­
trags erforderlich sind, sofern die zuständige Behörde mindestens fünf 
Arbeitstage im Voraus unterrichtet wurde. 

(5) Die Verbote gemäß Absatz 2 gelten nicht für die Bereitstellung 
von Versicherungen oder Rückversicherungen an eine nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Person, 
Organisation oder Einrichtung in Bezug auf deren Tätigkeiten außerhalb 
des Energiesektors Russlands. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Ver­
kauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr und die Bereit­
stellung von technischer Hilfe oder Finanzhilfe genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass 

a) dies für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der 
Union erforderlich ist oder 

b) dies für die ausschließliche Nutzung durch Organisationen bestimmt 
ist, die sich im Eigentum oder unter der vollständigen oder teilwei­
sen Kontrolle durch eine nach dem Recht eines Mitgliedstaats ge­
gründete oder eingetragene Organisation oder Einrichtung befinden. 

(7) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaa­
ten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über 
jede nach Absatz 6 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen 
nach deren Erteilung. 

Artikel 4a 

(1) Es ist verboten, 

a) eine neue Beteiligung an einer juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung, die nach dem russischen Recht oder dem Recht eines 
anderen Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im 
Energiesektor in Russland tätig ist, zu erwerben oder eine bestehende 
solche Beteiligung auszuweiten, 

b) neue Darlehen oder Kredite oder sonstige Finanzmittel, einschließ­
lich Eigenkapital, für eine juristische Person, Organisation oder Ein­
richtung, die nach dem russischen Recht oder dem Recht eines an­
deren Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im Ener­
giesektor in Russland tätig ist, oder nachweislich für den Zweck der 

▼M25
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Finanzierung einer solchen juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung bereitzustellen oder sich an solchen Vereinbarungen zu 
beteiligen, 

c) ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit einer juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung, die nach dem russischen Recht oder 
dem Recht eines anderen Drittlands gegründet oder eingetragen 
wurde und die im Energiesektor in Russland tätig ist, zu gründen, 

d) Wertpapierdienstleistungen, die unmittelbar oder mittelbar mit den 
unter den Buchstaben a, b und c genannten Aktivitäten in Zusam­
menhang stehen, zu erbringen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die in Absatz 1 ge­
nannten Tätigkeiten genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass 

a) diese für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der 
Union sowie die Beförderung von fossilen Brennstoffen, insbeson­
dere Kohle, Erdöl und Erdgas, aus oder durch Russland in die Uni­
on, erforderlich sind oder 

b) diese ausschließlich eine juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung betreffen, die im Energiesektor in Russland tätig ist und die 
sich im Eigentum einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegrün­
deten oder eingetragen Organisation oder Einrichtung befindet. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaa­
ten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über 
jede nach Absatz 2 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen 
nach deren Erteilung. 

▼M20 

Artikel 4b 

(1) Es ist verboten, öffentliche Finanzmittel oder Finanzhilfen für den 
Handel mit Russland oder für Investitionen in Russland bereitzustellen. 

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für: 

a) verbindliche Verpflichtungen betreffend die Bereitstellung von Fi­
nanzmitteln oder Finanzhilfen, die vor dem 26. Februar 2022 einge­
gangen wurden, 

▼M24 
b) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu 

einem Gesamtwert von 10 000 000 EUR je Vorhaben zugunsten 
kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in der Union oder 

▼M20 
c) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den 

Handel mit Lebensmitteln sowie für landwirtschaftliche, medizi­
nische oder humanitäre Zwecke. 

▼M22 
(3) Es ist verboten, in Projekte, die aus dem Russian Direct Invest­
ment Fund kofinanziert werden, zu investieren, sich an ihnen zu betei­
ligen oder anderweitig zu ihnen beizutragen. 

(4) Abweichend von Absatz 3 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Investitionsbetei­
ligung an oder einen Beitrag zu aus dem Russian Direct Investment 
Fund kofinanzierten Projekten genehmigen, nachdem sie festgestellt ha­
ben, dass eine solche Investitionsbeteiligung oder ein solcher Beitrag im 
Rahmen von vor dem 2. März 2022 geschlossenen Verträgen oder 
akzessorischen Verträgen, die für die Ausführung dieser Verträge er­
forderlich sind, geschuldet ist. 

▼M25
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Artikel 4c 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung 
in der Union, die zur Ölraffination verwendet werden können, unmittel­
bar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland 
zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu­
sammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder 
mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser 
Güter oder Technologien unmittelbar oder mittelbar für natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder 
für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder an­
dere Dienste unmittelbar oder mittelbar für Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu 
gewähren. 

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der 
Erfüllung bis 27. Mai 2022 von Verträgen, die vor dem 26. Februar 
2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 
akzessorischen Verträgen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten unter ihnen geeignet erscheinenden Be­
dingungen eine Genehmigung für den Verkauf, die Lieferung, die Ver­
bringung oder die Ausfuhr der Güter und Technologien nach Absatz 1 
oder die Bereitstellung damit verbundener technischer Hilfe oder Fi­
nanzhilfe erteilen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter 
oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder 
Finanzhilfe zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Ereig­
nisses erforderlich sind, das voraussichtlich schwerwiegende und erheb­
liche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit 
oder auf die Umwelt haben wird. 

In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann der Verkauf, die 
Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmi­
gung erfolgen, sofern der Ausführer die zuständige Behörde innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Lieferung, der Verbrin­
gung oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die einschlägigen Gründe 
für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr ohne 
vorherige Genehmigung ausführlich darlegt. 

(5) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der 
relevanten Güter, die von diesem Absatz erfasst werden. 

Artikel 4d 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien, die in der Luftfahrt und 
der Raumfahrt- industrie verwendet werden können, mit oder ohne Ur­
sprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder ju­
ristische Personen, Organisatio nen oder Einrichtungen in Russland oder 
zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen 
oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 
Versicherungen und Rückversicherungen in Bezug auf die Güter und 
Technologien nach Absatz 1 bereitzustellen. 

▼M20
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(3) Es ist verboten, eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten 
durchzuführen: Überholung, Reparatur, Inspektion, Ersatz, Modifizie­
rung oder Behebung von Mängeln an einem Luftfahrzeug oder einer 
Komponente, mit Ausnahme der Vorflugkontrolle, unmittelbar oder mit­
telbar für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland, wenn sich 
die Tätigkeit auf die Güter und Technologien nach Absatz 1 bezieht. 

(4) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu­
sammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder 
mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser 
Güter oder Technologien unmittelbar oder mittelbar für natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder 
für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder an­
dere Dienste unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 
Verwendung in Russland zu gewähren. 

(5) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 4 gelten nicht für die 
Erfüllung bis zum 28. März 2022 von Verträgen, die vor dem 26. Feb­
ruar 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderli­
chen akzessorischen Verträgen. 

(6) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der 
relevanten Güter, die durch den vorliegenden Artikel erfasst werden. 

▼M21 

Artikel 4e 

(1) Die Mitgliedstaaten verweigern nach Maßgabe ihrer nationalen 
Vorschriften und ihres nationalen Rechts und im Einklang mit dem 
Völkerrecht, insbesondere den einschlägigen internationalen Überein­
künften auf dem Gebiet der Zivilluftfahrt, Luftfahrzeugen, die von rus­
sischen Luftfahrtunternehmen betrieben werden, einschließlich als Ver­
triebsunternehmen im Wege von Code-Sharing- oder Blocked-Space- 
Vereinbarungen, in Russland registrierten Luftfahrzeugen sowie nicht 
in Russland registrierten Luftfahrzeugen, die sich im Eigentum russi­
scher natürlicher oder juristischer Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen befinden oder von diesen gechartert werden oder anderweitig 
unter deren Kontrolle stehen, die Erlaubnis, im Hoheitsgebiet der Union 
zu landen, vom Hoheitsgebiet der Union zu starten, oder das Hoheits­
gebiet der Union zu überfliegen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Notlandungen oder Notüberflüge. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
genehmigen, dass ein Luftfahrzeug im Hoheitsgebiet der Union landet, 
startet oder das Hoheitsgebiet der Union überfliegt, wenn die zuständi­
gen Behörden festgestellt haben, dass das Landen, Starten oder Über­
fliegen für humanitäre Zwecke oder für andere mit den Zielen dieses 
Beschlusses im Einklang stehende Zwecke erforderlich ist. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaa­
ten unterrichtet bzw. unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission über jede nach Absatz 3 erteilte Genehmigung innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

▼M20
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Artikel 4f 

▼M25 
(1) Der Netzmanager für die Netzfunktionen des Flugverkehrsmana­
gements im einheitlichen europäischen Luftraum unterstützt die Kom­
mission und die Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der Umsetzung 
und Einhaltung von Artikel 4e. Der Netzmanager lehnt insbesondere 
alle von Luftfahrzeugbetreibern eingereichten Flugpläne ab die auf die 
Absicht hindeuten, über dem Hoheitsgebiet der Union Tätigkeiten 
durchzuführen, die einen Verstoß gegen diesen Beschluss darstellen, 
sodass dem Piloten das Fliegen nicht gestattet wird. 

▼M21 
(2) Der Netzmanager legt der Kommission und den Mitgliedstaaten 
auf der Basis einer Analyse der Flugpläne regelmäßig Berichte über die 
Umsetzung des Artikels 4e vor. 

▼M23 

Artikel 4g 

(1) Es ist den Betreibern verboten, Inhalte durch die in Anhang IX 
aufgeführten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
zu senden oder deren Sendung zu ermöglichen, zu erleichtern oder auf 
andere Weise dazu beizutragen, auch durch die Übertragung oder Ver­
breitung über Kabel, Satellit, IP-TV, Internetdienstleister, Internet-Vi­
deo-Sharing-Plattformen oder -Anwendungen, unabhängig davon, ob 
sie neu oder vorinstalliert sind. 

(2) Alle Rundfunklizenzen oder -genehmigungen, Übertragungs- und 
Verbreitungsvereinbarungen mit den in Anhang IX aufgeführten juristi­
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen werden ausgesetzt. 

▼M24 

Artikel 4h 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien der Seeschifffahrt mit 
und ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürli­
che oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland, zur Verwendung in Russland oder zum Mitführen an Bord 
eines Schiffes unter russischer Flagge zu verkaufen, zu liefern, zu ver­
bringen oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 oder der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwen­
dung dieser Güter oder Technologien zu erbringen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lie­
ferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech­
nologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder andere Dienste bereitzustellen. 

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter und 
Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbun­
dener technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke 
und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn die Güter und Technologien 

▼M21
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für humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Ab­
wendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für 
die Bewältigung von Naturkatastrophen bestimmt sind. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
der Güter und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitäri­
sche Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien oder die 
damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe für die maritime 
Sicherheit bestimmt sind. 

(5) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der 
relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden. 

▼M25 

Artikel 4i 

(1) Es ist verboten, 

a) unmittelbar oder mittelbar Eisen- und Stahlerzeugnisse in die Union 
einzuführen, die 

i) ihren Ursprung in Russland haben oder 

ii) aus Russland ausgeführt wurden; 

b) Eisen- und Stahlerzeugnisse, die sich in Russland befinden oder 
ihren Ursprung in Russland haben, unmittelbar oder mittelbar zu 
kaufen; 

c) Eisen- und Stahlerzeugnisse zu befördern, wenn sie ihren Ursprung 
in Russland haben oder aus Russland in ein anderes Land ausgeführt 
werden; 

d) unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Fi­
nanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Finanzderivaten, sowie 
Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit 
den Verboten gemäß den Buchstaben a, b und c bereitzustellen. 

Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der rele­
vanten Güter, die von diesem Absatz erfasst werden. 

(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung – bis 
zum 17. Juni 2022 von Verträgen, die vor dem 16. März 2022 ge­
schlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzesso­
rischen Verträgen. 

Artikel 4j 

(1) Es ist verboten, Luxusgüter unmittelbar oder mittelbar an natür­
liche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, 
zu verbringen oder auszuführen. 

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt für Luxusgüter, deren Wert 
300 EUR je Stück übersteigt. 

▼M24
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(3) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für Güter, die für die 
amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Missionen der 
Mitgliedstaaten oder Partnerländer in Russland oder internationaler Or­
ganisationen, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, erforder­
lich sind, oder für die persönlichen Güter ihrer Mitarbeiter. 

(4) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der 
relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden. 

▼B 

Artikel 5 

Um den in diesem Beschluss genannten Maßnahmen größtmögliche 
Wirkung zu verleihen, fordert die Union Drittstaaten auf, restriktive 
Maßnahmen zu erlassen, die den in diesem Beschluss vorgesehenen 
vergleichbar sind. 

Artikel 6 

Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, wenn sie 
nicht wussten und vernünftigerweise nicht wissen konnten, dass sie mit 
ihrem Handeln gegen die in diesem Beschluss festgelegten Maßnahmen 
verstoßen. 

▼M20 

Artikel 7 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen oder Geschäften, 
deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit diesem Beschluss ver­
hängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatz- ansprüchen und ähnlichen 
Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprü­
che, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Schuld­
verschreibung, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, ins­
besondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadens­
ersatz- anspruchs in jeglicher Form, werden nicht erfüllt, sofern sie von 
einer der folgenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen geltend gemacht werden: 

▼M25 
a) den in den Anhängen I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX oder X auf­

geführten oder in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b oder c, Artikel 1 
Absatz 2 Buchstabe b oder c, Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c oder d, 
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b oder c, Artikel 1a Buchstabe a, b 
oder c, Artikel 1aa Buchstabe b oder c, Artikel 1e oder Artikel 1g 
genannten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, 

▼M20 
b) jeglicher sonstigen russischen Person, Organisation oder Einrichtung 

oder 

c) jeglicher Person, Organisation oder Einrichtung, die über eine der 
unter den Buchstaben a oder b dieses Absatzes genannten Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen handelt. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die Person, 
die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfül­
lung des Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Personen, Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprü­
fung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nach 
diesem Beschluss. 

▼M25
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Artikel 8 

Es ist verboten, sich wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten zu 
beteiligen, mit denen die Umgehung der in diesem Beschluss genannten 
Verbote bezweckt oder bewirkt wird, einschließlich durch Handeln an­
stelle einer der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, die diesen Verboten unterliegen, oder durch Han­
deln zu deren Vorteil durch Inanspruchnahme einer der in diesem Be­
schluss vorgesehenen Ausnahmeregelungen. 

▼M20 

Artikel 8a 

(1) Der Rat und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Si­
cherheitspolitik (im Folgenden „Hoher Vertreter“) können personenbe­
zogene Daten verarbeiten, um ihre Aufgaben nach diesem Beschluss zu 
erfüllen, insbesondere für die Ausarbeitung und Durchführung von Än­
derungen an diesem Beschluss und seinen Anhängen. 

(2) Für die Zwecke dieses Beschlusses werden der Rat und der Hohe 
Vertreter zu „Verantwortlichen“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) in Bezug auf die Verarbeitungstätigkeiten bestimmt, die zur Er­
füllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlich sind. 

Artikel 9 

(1) Dieser Beschluss gilt bis zum 31. Juli 2022. 

(2) Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenen­
falls verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass 
seine Ziele nicht erreicht wurden. 

▼B 

Artikel 10 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

▼M21 

( 1 ) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verord­
nung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 
vom 21.11.2018, S. 39)
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ANHANG I 

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a 

▼B 

1. SBERBANK 

2. VTB BANK 

3. GAZPROMBANK 

4. VNESHECONOMBANK (VEB) 

5. ROSSELKHOZBANK 

▼M20
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ANHANG II 

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach 
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a 

▼M1 

OPK OBORONPROM 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION 

URALVAGONZAVOD 

▼M20
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ANHANG III 

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach 
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b 

▼M1 

ROSNEFT 

TRANSNEFT 

GAZPROM NEFT 

▼M20
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ANHANG IV 

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach 
Artikel 3 Absatz 7, Artikel 3a Absatz 7 und Artikel 3b Absatz 1 

JSC Sirius 

OJSC Stankoinstrument 

OAO JSC Chemcomposite 

JSC Kalashnikov 

JSC Tula Arms Plant 

NPK Technologii Maschinostrojenija 

OAO Wysokototschnye Kompleksi 

OAO Almaz Antey 

OAO NPO Bazalt 

Admiralty Shipyard JSC 

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI 

Argut OOO 

Communication center of the Ministry of Defense 

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis 

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of 
Russia 

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Adminis­
tration of the President of Russia 

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) 

Foreign Intelligence Service (SVR) 

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry 
of Interior Affairs 

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian 
Quantum Center) 

Irkut Corporation 

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service 

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) 

JSC Rocket and Space Centre – Progress 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. 

Kazan Helicopter Plant PJSC 

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) 

▼M20
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Ministry of Defence RF 

Moscow Institute of Physics and Technology 

NPO High Precision Systems JSC 

NPO Splav JSC 

OPK Oboronprom 

PJSC Beriev Aircraft Company 

PJSC Irkut Corporation 

PJSC Kazan Helicopters 

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company 

Promtech-Dubna, JSC 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation 

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern 

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE) 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) 

Rostekh – Azimuth 

Russian Aircraft Corporation MiG 

Russian Helicopters JSC 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) 

Sukhoi Aviation JSC 

Sukhoi Civil Aircraft 

Tactical Missiles Corporation JSC 

Tupolev JSC 

UEC-Saturn 

United Aircraft Corporation 

JSC Aero Kompozit 

United Engine Corporation 

UEC-Aviadvigatel JSC 

United Instrument Manufacturing Corporation 

United Shipbuilding Corporation 

JSC PO Sevmash 

Krasnoye Sormovo Shipyard 

Severnaya Shipyard 

Shipyard Yantar 

UralVagonZavod 

▼M20



 

02014D0512 — DE — 16.03.2022 — 020.001 — 30 

Amur Shipbuilding Factory PJSC 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC 

AO Kronshtadt 

Avant Space LLC 

Baikal Electronics 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics 

Central Research and Development Institute Tsiklon 

Crocus Nano Electronics 

Dalzavod Ship-Repair Center 

Elara 

Electronic Computing and Information Systems 

ELPROM 

Engineering Center Ltd. 

Forss Technology Ltd. 

Integral SPB 

JSC Element 

JSC Pella-Mash 

JSC Shipyard Vympel 

Kranark LLC 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) 

LLC Center 

MCST Lebedev 

Miass Machine-Building Factory 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk 

MPI VOLNA 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Enginee­
ring 

Nerpa Shipyard 

NM-Tekh 

Novorossiysk Shipyard JSC 

NPO Electronic Systems 

NPP Istok 

NTC Metrotek 

OAO GosNIIkhimanalit 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era 

OJSC TSRY 

▼M25
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OOO Elkomtekh (Elkomtex) 

OOO Planar 

OOO Sertal 

Photon Pro LLC 

PJSC Zvezda 

Production Association Strela 

Radioavtomatika 

Research Center Module 

Robin Trade Limited 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships 

Rubin Sever Design Bureau 

Russian Space Systems 

Rybinsk Shipyard Engineering 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry 

Scientific-Research Institute of Electronics 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems 

Scientific Research Institute NII Submikron 

Sergey IONOV 

Serniya Engineering 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory 

Ship Maintenance Center Zvezdochka 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy 
Institute 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective 
Design Center 

UAB Pella-Fjord 

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“ 

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“ 

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“ 

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“ 

▼M25
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United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“ 

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“ 

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“ 

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bu­
reau Onega“ 

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“ 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials 

Urals Project Design Bureau Detal 

Vega Pilot Plant 

Vertikal LLC 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko 

VTK Ltd 

Yaroslavl Shipbuilding Factory 

ZAO Elmiks-VS 

ZAO Sparta 

ZAO Svyaz Inzhiniring 

▼M25
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ANHANG V 

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a 

Alfa Bank 

Bank Otkritie 

Bank Rossiya 

Promsvyazbank 

▼M20
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ANHANG VI 

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach 
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a 

Almaz-Antey 

Kamaz 

Novorossiysk Commercial Sea Port 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) 

Russian Railways 

▼M24 
Russisches Seeschiffsregister 

▼M20 
JSC PO Sevmash 

Sovcomflot 

United Shipbuilding Corporation 

▼M20
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ANHANG VII 

Liste der in Artikel 3 Absatz 9 genannten Partnerländer 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

▼M20
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ANHANG VIII 

LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 1e 

Bank Otkritie 

Novikombank 

Promsvyazbank 

Bank Rossiya 

Sovcombank 

VNESHECONOMBANK (VEB) 

VTB BANK 

▼M22
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ANHANG IX 

LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 4g 

RT — Russia Today English 

RT — Russia Today UK 

RT — Russia Today Germany 

RT — Russia Today France 

RT — Russia Today Spanish 

Sputnik 

▼M23
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ANHANG X 

LISTE DER STAATSEIGENEN UNTERNEHMEN NACH ARTIKEL 1aa 

OPK OBORONPROM 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION 

URALVAGONZAVOD 

ROSNEFT 

TRANSNEFT 

GAZPROM NEFT 

ALMAZ-ANTEY 

KAMAZ 

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION) 

JSC PO SEVMASH 

SOVCOMFLOT 

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION 

▼M25
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